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I. Auf die Berufung des KlÃ¤gers wird die Beklagte unter AbÃ¤nderung des Urteils
des Sozialgerichts Augsburg vom 23. Mai 2002 sowie des Bescheides vom 21.
Oktober 1999 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25. September 2000
verpflichtet, dem KlÃ¤ger ab 1. Juni 1999 Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit zu
leisten. Im Ã�brigen wird die Berufung zurÃ¼ckgewiesen.
II. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger dessen auÃ�ergerichtlichen Kosten des Verfahrens
zu zwei Dritteln zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um die Zahlung einer Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit bzw. Erwerbsminderung.

Der 1951 geborene KlÃ¤ger hat vom September 1965 bis Februar 1969 den Beruf
eines Maschinenschlossers erlernt und war wÃ¤hrend seines Arbeitslebens in
diesem Beruf bzw. als Dreher Ã¼berwiegend versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt.
Sein letztes ArbeitsverhÃ¤ltnis bei der Firma K. H. , Schwenkmotoren, CNC-
Auftragsfertigung, endete zum 31.07.1998. Den am 30.06.1999 bei der Beklagten
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gestellten Antrag auf Zahlung einer Rente wegen Berufs- bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit
hat diese nach Einholung eines Gutachtens des Arztes fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr.L.
vom 01.10.1999, der den KlÃ¤ger noch fÃ¼r fÃ¤hig erachtete, als
Maschinenschlosser und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mittelschwere Arbeiten
vollschichtig ohne hÃ¤ufiges schweres Heben, Tragen oder Bewegen von Lasten,
ohne Ã¼berwiegend einseitige KÃ¶rperhaltung und ohne inhalative Reizstoffe zu
verrichten, mit Bescheid vom 21.10.1999 abgelehnt, weil der KlÃ¤ger weder
berufsunfÃ¤hig noch erwerbsunfÃ¤hig sei. Im anschlieÃ�enden
Widerspruchsverfahren hat der KlÃ¤ger eine Ã�uÃ�erung des Dr. K. M. ,
Dermatologe, Umweltmedizin, Venorologie vom 06.01.2000 vorgelegt, von dem die
Beklagte anschlieÃ�end einen Befundbericht eingeholt hat. Der Internist Dr.R. hat in
dem am 23.08.2000 erstellten Gutachten erklÃ¤rt, der KlÃ¤ger leide an
wiederkehrenden Schmerzen im LendenwirbelsÃ¤ulen- sowie im Kreuz- und
SteiÃ�beingebiet, an LeibgefÃ¼hlsstÃ¶rungen, an einem labormÃ¤Ã�ig
nachgewiesenen persistierenden Epstein-Barr-Virusinfekt sowie an SpreizfÃ¼Ã�en.
Der KlÃ¤ger sei noch in der Lage, vollschichtig mittelschwere TÃ¤tigkeiten (auch als
Maschinenschlosser) zu verrichten. Mit Widerspruchsbescheid vom 25.09. 2000 hat
die Beklagte daraufhin den Widerspruch zurÃ¼ckgewiesen. Der KlÃ¤ger genieÃ�e
zwar Berufsschutz als Maschinenschlosser; nach dem Beweisergebnis stehe jedoch
fest, dass er noch in der Lage sei, den erlernten Beruf vollschichtig auszuÃ¼ben.

Dagegen hat der KlÃ¤ger zum Sozialgericht Augsburg Klage erhoben und
vorgebracht, die tÃ¤tig gewordenen Gutachter hÃ¤tten die tatsÃ¤chlich
vorhandenen pathologisch nachweisbaren BeeintrÃ¤chtigungen organischerseits
heruntergespielt. Auch seien die Beschwerdeschilderungen und die AusfÃ¼hrungen
des Dr. K. M. nicht beachtet worden.

Zur AufklÃ¤rung des Sachverhalts hat das Sozialgericht die
Schwerbehindertenakten des Amts fÃ¼r Versorgung und FamilienfÃ¶rderung
Augsburg, die Leistungsakten des Arbeitsamts Kempten sowie die Klageakten des
Sozialgerichts Augsburg, betreffend die Unfallversicherungsstreitsache des KlÃ¤gers
(S 9 U 28/01 und 29/01) beigezogen, eine Auskunft der Firma K. H. Ã¼ber die vom
KlÃ¤ger dort verrichtete TÃ¤tigkeit und Befundberichte von Dr.P. , Dr.B. und Dr.K.
M. eingeholt. Der zum gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen bestellte OrthopÃ¤de Dr.G.
kam in seinem Gutachten vom 24.04.2001 zu dem Ergebnis, dass der KlÃ¤ger noch
in der Lage sei, vollschichtig zu arbeiten. Unzumutbar seien Schwerarbeit,
Zeitdruckarbeit, Einzel- und Gruppenakkord, FlieÃ�band- und taktgebundene
Arbeiten sowie Wechselschicht und Nachtarbeiten. Die TÃ¤tigkeiten sollten im
Wechsel zwischen Stehen, Sitzen und Gehen ohne Zwangshaltung durchgefÃ¼hrt
werden. Unzumutbar seien auch Arbeiten mit hÃ¤ufigem Heben und Tragen von
schweren Lasten ohne mechanische Hilfsmittel, gehÃ¤uftes BÃ¼cken sowie
gehÃ¤uftes Treppen- und Leiternsteigen, die Einwirkung von KÃ¤lte, starken
Temperaturschwankungen, Zugluft und NÃ¤sse. Aus orthopÃ¤discher Sicht sei die
TÃ¤tigkeit eines Maschinenschlossers vollschichtig mÃ¶glich.

In einem Gutachten nach Aktenlage stellte sodann der Facharzt fÃ¼r Neurologie
und Psychiatrie, Sozialmedizin, Umweltmedizin, Rehabilitationswesen, Dr.H. fest, es
seien beim KlÃ¤ger keine wesentlichen kÃ¶rperlichen und geistigen
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FunktionsausfÃ¤lle und Behinderungen feststellbar. Aufgrund der degenerativen
VerÃ¤nderungen der LendenwirbelsÃ¤ule bestehe Unzumutbarkeit fÃ¼r
kÃ¶rperliche Schwerarbeiten und fÃ¼r TÃ¤tigkeiten mit hÃ¤ufigem Heben und
Tragen von Lasten ohne mechanische Hilfsmittel. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne acht Stunden
tÃ¤glich TÃ¤tigkeiten aus dem Berufskreis Maschinenschlosser und des allgemeinen
Arbeitsmarkts verrichten. Hierzu hat der KlÃ¤ger erklÃ¤ren lassen, Dr.H. sei
voreingenommen gegenÃ¼ber Herrn Dr.M. und auch gegenÃ¼ber
Umwelterkrankungen.

Mit Urteil vom 23.05.2002 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen, nachdem es
berufskundliche Informationen zum Beruf des Drehers in das Verfahren eingefÃ¼hrt
hatte. Das Gericht schlieÃ�e sich der Beurteilung durch Dr.H. an, die verwertet
werden kÃ¶nne, nachdem kein wirksamer Ablehnungsantrag wegen Besorgnis der
Befangenheit gestellt worden sei. Im Ã�brigen sei als Ergebnis der gerichtlichen
Beweisaufnahme davon auszugehen, dass der KlÃ¤ger in seinem bisherigen Beruf
noch vollschichtig tÃ¤tig sein kÃ¶nne. Die von Dr.M. bescheinigte toxische
Enzephalopathie und Neuropathie seien nicht nachgewiesen, was sich insbesondere
aus dem Gutachten von Dr.H. ergebe. Die Belastung des KlÃ¤gers am Arbeitsplatz
durch Gase, DÃ¤mpfe, Staub und Hautreizstoffe liege unterhalb der gesetzlichen
Grenzwerte. Eine Berufskrankheit sei bisher noch nicht anerkannt worden. Der
Kontakt mit Hautreizstoffen, Ã�len, Fetten, Schmier- und KÃ¼hlmitteln kÃ¶nne
durch Verwendung entsprechender Schutzkleidung vermieden werden.

Dagegen hat der KlÃ¤ger Berufung eingelegt. Nach seiner Auffasung sei weiterhin
eine fachorientierte Begutachtung durch einen Umweltmediziner im Wege der
Amtsermittlung erforderlich.

Zur AufklÃ¤rung des Sachverhalts hat der Senat das von der FachÃ¤rztin fÃ¼r
Neurologie und Psychiatrie Dr.P. am 27.03.2003 erstattete Gutachten eingeholt.
Diese stellte beim KlÃ¤ger eine Neurasthenie bei PrimÃ¤rpersÃ¶nlichkeit mit
zwanghaften und depressiven ZÃ¼gen sowie degenerative VerÃ¤nderungen der
LendenwirbelsÃ¤ule mit zeitweiligem Nervenwurzelreiz fest. WÃ¤hrend diagnostisch
Ã�bereinstimmung mit den Vorgutachten von Dr.H. bestehe, gelte dies nicht fÃ¼r
die sozialmedizinischen Konsequenzen. Dr.H. berÃ¼cksichtige in seinen
AusfÃ¼hrungen zu wenig die Tatsache, dass der KlÃ¤ger aufgrund der neurotisch-
psychosomatischen Entwicklung seine Beschwerden keineswegs willentlich
Ã¼berwinden kÃ¶nne. Seit dem Zeitpunkt der Rentenantragstellung sei der KlÃ¤ger
nicht mehr in der Lage, eine TÃ¤tigkeit als Maschinenschlosser auszuÃ¼ben oder
sich auf ein anderes, Ã¤hnlich qualifiziertes TÃ¤tigkeitsfeld mit einer
wettbewerbsfÃ¤higen Arbeitsleistung umzustellen. GrundsÃ¤tzlich zumutbar
erschienen noch kÃ¶rperlich leichte und psychisch nicht belastende TÃ¤tigkeiten
acht Stunden pro Tag.

Zu der von der Beklagten sodann vorgelegten Stellungnahme der Ã�rztin fÃ¼r
Psychiatrie, Dipl.Psych. Dr.W. , vom 17.06.2003, nach deren Auffassung keine
neuen medizinischen Befundtatsachen mit sozialmedizinischer Relevanz gegeben
seien, Ã¤uÃ�erte sich Dr.P. ergÃ¤nzend zu ihrem Gutachten am 02.08.2003 dahin,
dass sich kein Anlass ergebe, an den AusfÃ¼hrungen in ihren Gutachten eine

                               3 / 9



 

Ã�nderung vorzunehmen.

Nachdem die Beklagte eine weitere Stellungnahme von Dr.W. vom 24.10.2003
vorgelegt hatte, Ã¼bermittelte der Senat den Parteien einen Auszug aus dem
"Grundwerk ausbildungs- und berufskundlicher Informationen", herausgegeben von
der Bundesanstalt fÃ¼r Arbeit, betreffend die Berufe des Maschinenschlossers und
Drehers. Dr.P. hat sodann in ihrer Stellungnahme vom 17.11.2003 ausgefÃ¼hrt, es
verbleibe weiterhin bei der von ihr geÃ¤uÃ�erten Auffassung, dass der KlÃ¤ger eine
TÃ¤tigkeit als Maschinenschlosser nicht mehr ausÃ¼ben kÃ¶nne. Er sei nicht mehr
in der Lage, eben diejenigen TÃ¤tigkeiten auszuÃ¼ben, wie sie in der
berufskundlichen Dokumentation angegeben seien.

Auf das Schreiben des KlÃ¤gers vom 04.12.2003 wurde ihm eine Frist zur
Benennung eines Gutachters gemÃ¤Ã� Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) bis
15.01.2004 gesetzt. Mit Schreiben vom 21.01.2004 benannte der KlÃ¤ger sodann
den Internisten Prof. Dr.H. , H. , als SachverstÃ¤ndigen gemÃ¤Ã� Â§ 109 SGG. Auch
werde beantragt, das Verfahren abzutrennen und Ã¼ber das Vorliegen von
BerufsunfÃ¤higkeit durch Teilurteil zu entscheiden. Im Ã�brigen gehe aus den
Unterlagen seines BevollmÃ¤chtigten hervor (Schriftsatz vom 19.03.2004), dass
ihm wohl eine FristverlÃ¤ngerung bis 31.01.2004 zur Benennung eines Gutachters
bewilligt worden sei.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�, die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des
Sozialgerichts Augsburg vom 23.05.2002 sowie des Bescheides vom 21.10.1999 in
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25.09.2000 zu verurteilen, ihm
aufgrund des Antrags vom 30.06.1999 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit,
hilfsweise BerufsunfÃ¤higkeit, weiter hilfsweise wegen Erwerbsminderung, zu
leisten.

Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig. Sie ist
auch insoweit begrÃ¼ndet, als die Beklagte verpflichtet ist, ihm Rente wegen
BerufsunfÃ¤higkeit zu leisten. Hinsichtlich des weiter gehenden Antrags auf Rente
wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit konnte das Rechtsmittel keinen Erfolg haben.

Der KlÃ¤ger ist noch nicht erwerbsunfÃ¤hig im Sinne der bis 31.12.2000 gÃ¼ltigen
und vorliegend wegen des am 30.06.1999 gestellten Antrags noch anwendbaren
Vorschrift des Â§ 44 Abs.2 Satz 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI), weil er
noch nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er
Stande war und ist, eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit
auszuÃ¼ben oder Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu erzielen, das monatlich
630,00 DM Ã¼berstiegen hat. Damit ist er auch nicht (ab 01.01.2001) voll
erwerbsgemindert im Sinne des Â§ 43 SGB VI in der Fassung des Gesetzes zur
Reform der Renten wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit vom 20.12.2000 (BGBl.I
S.827). Seit Antragstellung ist er jedoch berufsunfÃ¤hig, weil seine

                               4 / 9

https://dejure.org/gesetze/SGG/109.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/109.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/44.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html


 

ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte
derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit
Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken
ist (Â§ 43 Abs.2 Satz 1 SGB VI, gÃ¼ltig bis 31.12.2000). Dies steht fest aufgrund des
Ergebnisses der vom Senat durchgefÃ¼hrten Beweisaufnahme.

Bei der Untersuchung durch Frau Dr.P. hat der KlÃ¤ger angegeben, er leide schon
seit Mitte der 70er Jahre unter heftigen Kopfschmerzen und an MigrÃ¤neanfÃ¤llen
und er sei immer wieder mit Antidepressiva behandelt worden. Im Jahre 1994 seien
dann massive Schmerzen aufgetreten im Zusammenhang mit einem
Bandscheibenvorfall und er habe lange Zeit therapieressistente, vor allem in der
Nacht auftretende Schmerzen gehabt. In der Folgezeit habe er die auch bereits
vorher aufgetretene Beschwerden stÃ¤rker wahrgenommen, so u.a. ein
RauschgefÃ¼hl im Kopf nach einem Arbeitstag oder eine massive
SehbeeintrÃ¤chtigung vor allem des rechten Auges. Es sei verstÃ¤rkt eine
Unsicherheit in der Feinmotorik aufgetreten. Auch leide er an starken Schmerzen im
Bereich der LendenwirbelsÃ¤ule, ausstrahlend vor allem in das rechte Bein und an
Schmerzen in der rechten Schulter. Er gibt ein TaubheitsgefÃ¼hl in der rechten
SchlÃ¤fe an, rezidivierende HautausschlÃ¤ge, Ã�berempfindlichkeit gegen manche
Nahrungsmittel und Stoffe sowie GedÃ¤chtnis- und KonzentrationsstÃ¶rungen,
Mundtrockenheit, Schwierigkeiten beim Wasserlassen, Impotenz,
StuhlgangsunregelmÃ¤Ã�igkeiten und zeitweiligen Schwindel sowie eine
HÃ¶rbeeintrÃ¤chtigung und DurchschlafstÃ¶rungen.

Psychopathologisch bezeichnet die SachverstÃ¤ndige die AuffÃ¤lligkeiten als
mittelgradig. Der KlÃ¤ger zeigte nur geringe EinschrÃ¤nkungen von Konzentrations-
und MerkfÃ¤higkeit. AuffÃ¤llig war die Einengung des inhaltlichen Denkens auf
diverse Beschwerden und BefindlichkeitsstÃ¶rungen. Hier zeigte sich auch ein
deutlicher Leidensdruck. Unter BerÃ¼cksichtigung der Vorgeschichte und der
aktuellen Symptomatik ergibt sich die Diagnose einer Neurasthenie bei
PrimÃ¤rpersÃ¶nlichkeit mit zwanghaften und depressiven ZÃ¼gen. Im Vordergrund
steht damit ein krankheitswertiges psychosomatisches Bild, das nach den
Feststellungen der SachverstÃ¤ndigen zu einem erheblichen Leidensdruck fÃ¼hrt.
Eine schwere Depression und eine Psychose kÃ¶nne hingegegen ausgeschlossen
werden. Gleiches gilt fÃ¼r ein schwergradiges hirnorganisches Psychosyndrom. Die
SachverstÃ¤ndige betont, dass diskrete kognitive StÃ¶rungen, wie sie vom KlÃ¤ger
subjektiv als sehr beeintrÃ¤chtigend erlebt werden, durch die ambulante
Untersuchung nicht ausgeschlossen werden kÃ¶nnen. Hierzu wÃ¤re eine
lÃ¤ngerfristige Beobachtung und Belastungserprobung in einer geeigneten
stationÃ¤ren Einrichtung erforderlich.

Zusammenfassend fÃ¼hrt Frau Dr.P. aus, dass zwar eine wesentliche
VerÃ¤nderung der GesundheitsstÃ¶rungen im Vergleich zu denen im Gutachten des
Dr.H. sowie von Dr.L. und Dr.R. nicht eingetreten ist. Den sozialmedizinischen
Folgerungen der Vorgutachter kÃ¶nne jedoch nur teilweise gefolgt werden.
UnabhÃ¤ngig davon, ob sich die leichteren kognitiven oder feinmotorischen
StÃ¶rungen sichern lieÃ�en, ergaben sich jedoch erhebliche EinschrÃ¤nkungen, die
den KlÃ¤ger in seiner AktionsfÃ¤higkeit im aktuellen Alltag und im Privatleben
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deutlich einschrÃ¤nkten. Aufgrund der orthopÃ¤dischen VerÃ¤nderungen kÃ¶nne
der KlÃ¤ger in Ã�bereinstimmung mit den Vorgutachten kÃ¶rperlich schwere und
auch Ã¼berwiegend mittelschwere TÃ¤tigkeiten nicht mehr verrichten sowie
TÃ¤tigkeiten mit hÃ¤ufigem BÃ¼cken, schwerem Heben und Tragen und
WirbelsÃ¤ulenzwangshaltungen. Damit seien schon aus rein orthopÃ¤discher Sicht
erhebliche Zweifel daran zu Ã¤uÃ�ern, ob die TÃ¤tigkeit eines Maschinenschlossers
noch wettbewerbsfÃ¤hig ausgeÃ¼bt werden kÃ¶nne. Dr.P. verweist abschlieÃ�end
auf die den Beteiligten zugeleiteten AusfÃ¼hrungen im "Grundwerk ausbildungs-
und berufskundlicher Informationen", herausgegeben von der Bundesanstalt fÃ¼r
Arbeit, zum Beruf des Maschinenschlossers hin, wonach notwendige Merkmale fÃ¼r
die TÃ¤tigkeit eines Maschinenschlossers sind, dass mittelschwere und oft auch
schwere Arbeiten im Wechsel von Gehen, Stehen, Sitzen und auch hÃ¤ufig im
Hocken, Knien oder BÃ¼cken auszufÃ¼hren sind. Notwendig ist danach auch eine
intakte WirbelsÃ¤ule, beidhÃ¤ndiges Arbeiten sowie Finger- und Handgeschick
wegen der Fein- und PrÃ¤zisionsarbeiten. Schon unter Beachtung dieser
Voraussetzungen hÃ¤tten die Vorgutachter zu dem Ergebnis kommen mÃ¼ssen,
dass die TÃ¤tigkeit eines Maschinenschlossers nicht mehr zumutbar ist, was jedoch
ohne nÃ¤here BegrÃ¼ndung und die hierfÃ¼r erforderliche berufskundliche
Fachkenntnis behauptet wurde.

Frau Dr.P. betont, dass darÃ¼ber hinaus die EinschrÃ¤nkungen durch die
krankheitswertige psychosomatische StÃ¶rung zu berÃ¼cksichtigen sind, durch die
generell die nervliche Belastbarkeit gemindert und TÃ¤tigkeiten unter Zeitdruck,
Akkord- oder Nachtschichtbedingungen nicht mehr mÃ¶glich sind. GleichermaÃ�en
ist die Ausdauer durch die subjektiven Beschwerden gemindert; durch die
Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die unterschiedlichen
BefindlichkeitsstÃ¶rungen sind auch Konzentration, UmstellungsfÃ¤higkeit, geistige
Beweglichkeit und das ReaktionsvermÃ¶gen eingeschrÃ¤nkt. Die TÃ¤tigkeit als
Maschinenschlosser oder auch die Umstellung auf eine vergleichbare
anspruchsvolle TÃ¤tigkeit setzen jedoch ungestÃ¶rtes KonzentrationsvermÃ¶gen,
Ausdauer und Ã�berschauvermÃ¶gen voraus, weil sonst die Arbeiten nicht in der
notwendigen PrÃ¤zision vorgenommen werden kÃ¶nnen.

Die objektivierbaren EinschrÃ¤nkungen und auch die Angaben des KlÃ¤gers lassen
letztlich jedoch noch eine verbliebene Restbelastbarkeit erkennen, wovon der
KlÃ¤ger auch selbst ausgeht. Er ist insgesamt noch in der Lage, leichte TÃ¤tigkeiten
ohne hÃ¶here Anforderungen an die kÃ¶rperliche und nervliche Belastbarkeit acht
Stunden tÃ¤glich auszuÃ¼ben.

Nachdem der KlÃ¤ger auch bei dem ZurÃ¼cklegen von Wegen zu und von der
Arbeitsstelle bzw. einer Haltestelle eines Ã¶ffentlichen Verkehrsmittels keinen
relevanten EinschrÃ¤nkungen unterliegt, da er in der Lage ist, viermal tÃ¤glich
mehr als 500 m zu FuÃ� in angemessener Geschwindigkeit zurÃ¼ckzulegen (vgl.
BSG SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr.23), kann angesichts des noch gegebenen
vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gens nicht von ErwerbsunfÃ¤higkeit ausgegangen
werden (Â§ 44 Abs.2 Satz 2 Nr.2 SGB VI a.F.), auch wenn er seinen erlernten Beruf
als Maschinenschlosser nicht mehr auszuÃ¼ben in der Lage ist. Bei der PrÃ¼fung
der Frage, ob ErwerbsunfÃ¤higkeit vorliegt, ist nÃ¤mlich eine Verweisung auf alle
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ungelernten TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes vorzunehmen (vgl. BSG 
SozR 2200 Â§ 1247 Nr.7; SozR 3-2200 Â§ 1247 Nr.8). Die Benennung einer
konkreten TÃ¤tigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes, die der KlÃ¤ger noch
auszuÃ¼ben in der Lage ist, wÃ¤re nur dann erforderlich, wenn eine Summierung
ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen oder eine schwere spezifische
Leistungsbehinderung vorliegen wÃ¼rde, weil nur dann nicht ohne weiteres gesagt
werden kann, dass der Arbeitsmarkt noch offene Stellen fÃ¼r den Versicherten
bietet. Die Beurteilung, ob ein Versicherter erwerbsfÃ¤hig oder erwerbsunfÃ¤hig ist,
muss im Regelfall nicht nach Anforderungsprofilen einer oder mehrerer bestimmter
BerufstÃ¤tigkeiten erfolgen, es genÃ¼gt vielmehr eine Beurteilung, ob das
RestleistungsvermÃ¶gen dem Versicherten kÃ¶rperliche Verrichtungen wie z.B.
Zureichen, Abnehmen, Transportieren, Reinigen, Bedienen von Maschinen, Kleben,
Sortieren, Verpacken, Zusammensetzen von Teilen, erlaubt, wie es bei ungelernten
TÃ¤tigkeiten in der Regel gefordert wird (vgl. hierzu Beschluss des GroÃ�en Senats
des Bundessozialgerichts vom 19.12. 1996 â�� GS 2/95 in SozR 3-2600 Â§ 44 Nr.8).
FÃ¼r die Mehrheit dieser Verrichtungen reicht das kÃ¶rperliche
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers zweifellos noch aus. Auch liegt ein so genannter
"Katalogfall" nicht vor.

Der KlÃ¤ger ist aber seit Antragstellung berufsunfÃ¤hig im Sinne des Â§ 43 Abs.2
SGB VI a.F., weil er nicht mehr in der Lage ist, mehr als die gesetzliche LohnhÃ¤lfte
zu leisten und zu verdienen. Ob BerufsunfÃ¤higkeit vorliegt, beurteilt sich danach,
welche seinen KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechenden TÃ¤tigkeiten dem
KlÃ¤ger unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs seiner Ausbildung
sowie seines bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen seiner
bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen. Der bisherige Beruf als
Ausgangspunkt der Beurteilung ist der vom KlÃ¤ger erlernte Beruf eines
Maschinenschlossers bzw. der eines Drehers, den er wettbewerbsfÃ¤hig bei der
Firma K. H. zwischen 1970 und 1998 ausgeÃ¼bt hat. Im Gegensatz zur Auffassung
der Beklagten geht der Senat in Ã�bereinstimmung mit der SachverstÃ¤ndigen
Dr.P. davon aus, dass dieser Beruf nicht mehr ausgeÃ¼bt werden kann und sich der
KlÃ¤ger nur mehr auf geistig einfache und damit fÃ¼r einen Facharbeiter nicht
umutbare TÃ¤tigkeiten umstellen kÃ¶nnte.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus den von der Beklagten
vorgelegten Ã�uÃ�erungen der Ã�rztin fÃ¼r Psychiatrie und Dipl.Psych. Dr.W. vom
17.06.2003 und 28.10. 2003, mit denen sich Dr.P. eingehend auseinandergesetzt
hat und deren Unbrauchbarkeit fÃ¼r die Entscheidung des Rechtsstreits sie darlegt.
So besteht zunÃ¤chst Ã�bereinstimmung zwischen den beiden SachverstÃ¤ndigen,
dass der KlÃ¤ger noch Ã¼ber ein vollschichtiges ArbeitsleistungsvermÃ¶gen
verfÃ¼gt. Unterschiede bestehen allerdings in der Beurteilung der dabei zu
beachtenden EinschrÃ¤nkungen, wobei Dr.W. moniert, dass diese durch Dr.P. aus
den subjektiven Beschwerden des KlÃ¤gers abgeleitet worden seien, ohne
PrÃ¼fung der Korrelation mit objektiven Befunden. Hierzu fÃ¼hrt die gerichtliche
SachverstÃ¤ndige aus, es sei gerade die Eigenart psychosomatischer StÃ¶rungen,
dass sie nicht mit apperativen Untersuchungsmethoden oder auch Tests zum
AusmaÃ� von Depression oder hirnorganischer Leistungsminderung erfasst werden
kÃ¶nnen. Es handelt sich vielmehr um subjektiv als erheblich erlebte
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BeeintrÃ¤chtigung durch vorzeitige ErmÃ¼dbarkeit, nachlassende Konzentration,
allgemeine Minderbelastbarkeit, die sich einer Objektivierbarkeit entziehen. Im
Gegensatz zu Anamnesen in anderen Fachgebieten hat die psychiatrische
Anamnese auch einen objektiven Beweiswert. Es ist Aufgabe des psychiatrischen
Gutachters, die SchlÃ¼ssigkeit der Angaben des KlÃ¤gers bei Vergleich mit der
Lebensgeschichte, den vorliegenden Befunden und dem aktuell beschriebenen
Aktionsradius abzugleichen. Die SchlÃ¼ssigkeit der vom KlÃ¤ger gemachten
Angaben unterliegen danach aufgrund des persÃ¶nlichen Eindrucks keinerlei
Zweifel.

Dr.P. widerspricht auch der Auffassung, es liege eine jahrelange leere
Behandlungsanamnese vor. Der KlÃ¤ger hat Ã¼ber einen Verlauf von 20 Jahren
Ã¼ber verschiedene Behandlungsversuche mit Psychopharmaka berichtet und ab
1996 erfolgte eine umweltmedizinsche Behandlung.

Auch die Einbeziehung fachfremder Befunde in die Beurteilung war von der
SachverstÃ¤ndigen vorzunehmen, eine irgendwie geartete Kritik daran ist nicht
nachvollziehbar, zumal Frau Dr.P. keineswegs Diagnosen eines anderen Fachgebiets
gestellt hat, sondern nur diese in ihre Beurteilung zur Erstellung eines
Leistungsbildes des KlÃ¤gers einzubeziehen hatte.

Nachdem die von der gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen vorgenommene Beurteilung
auch den in das Verfahren eingefÃ¼hrten berufskundlichen Unterlagen entspricht,
muss davon ausgegangen werden, dass der KlÃ¤ger seinen erlernten Beruf nicht
mehr auszuÃ¼ben in der Lage ist. Da auch im Hinblick auf die eingeschrÃ¤nkte
UmstellungsfÃ¤higkeit VerweisungstÃ¤tigkeiten nicht erkennbar sind und auch von
der Beklagten nicht benannt wurden, liegt beim KlÃ¤ger BerufsunfÃ¤higkeit mit
einem entsprechenden Rentenanspruch gegen die Beklagte seit
Rentenantragstellung vor.

Die Beklagte war deshalb unter AbÃ¤nderung des angefochtenen Urteils sowie ihrer
ablehnenden Entscheidungen zu einer entsprechenden Rentenleistung zu
verurteilen. Es bestand fÃ¼r den Senat keinerlei Veranlassung, dem im Schriftsatz
vom 21.01.2004 gestellten Antrag des KlÃ¤gers zu folgen, ein Gutachten gemÃ¤Ã� 
Â§ 109 SGG einzuholen und ein Teilurteil zur Frage der BerufsunfÃ¤higkeit zu
erlassen. So war dem KlÃ¤ger bereits seit Kenntnis des Gutachtens, das mit
Schreiben vom 14.04.2003 an seinen BevollmÃ¤chtigten Ã¼bersandt worden war,
bekannt, dass die gerichtliche SachverstÃ¤ndige von einem vollschichtigen
ArbeitsleistungsvermÃ¶gen ausgegangen ist und allenfalls zu seinen Gunsten von
BerufsunfÃ¤higkeit ausgegangen werden konnte. Auch ohne Fristsetzung wÃ¤re es
dem rechtskundig vertretenen KlÃ¤ger zumutbar gewesen, zumindest rein
vorsorglich einen derartigen Antrag zu stellen. Zuletzt war ihm eine Frist bis
15.01.2004 eingerÃ¤umt worden, einen Gutachter zu benennen. Diese Frist hat er
mit dem Schreiben vom 21.01.2004 versÃ¤umt, weshalb der Senat den Antrag
unter Bezugnahme auf Â§ 109 Abs.2 SGG abgelehnt hat. Irgendwelche Hinweise auf
eine etwaige telefonisch erteilte FristverlÃ¤ngerung liegen nicht vor, die im
Ã�brigen nur durch richterliche VerfÃ¼gung erteilt werden kann. Wegen der
durchgefÃ¼hrten umfassenden SachaufklÃ¤rung war eine weitere Begutachtung
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von Amts wegen nicht durchzufÃ¼hren. Unter diesen UmstÃ¤nden stellte sich auch
nicht die Frage einer Teilung des Rechtssteits und Erlass eines Teilurteils.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG und berÃ¼cksichtigt das teilweise
Obsiegen des KlÃ¤gers.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 17.06.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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